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Kfz Zulassungsstelle

Gem.: Flbg. -G
Flur: 41

Gem.: Flbg. -H
Flur: 41

Gem.: Flbg. -H
Flur: 42

Gem.: Flbg. -G
Flur: 42

GE
0,6

III g

GE
0,6
1,8

III g

(E 1)

(A 1)

1,8

Gewerbegebiete
(§ 8 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Geschossflächenzahl, als Höchstmaß

Grundflächenzahl

Zahl der Vollgeschosse, als Höchstmaß

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

geschlossene Bauweise

Baugrenze

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Öffentliche Parkfläche

Sonstige Planzeichen

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

GE

1,8

0,6

III

g

2. Darstellung ohne Normcharakter

Vorhandene Flurstücksgrenzen und Flurstücksnummern

Vorhandene Gebäude (Haupt-/Nebengebäude)

37 Höhenlinie mit Höhe über Normal Null

Gem.: Flbg-H
Flur: 41

Gemarkungsgrenze

Flurgrenze, Gemarkungsschlüssel und Flurnummer

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

1. Planfestsetzungen
Zeichenerklärung

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Anpflanzen von Hecken (A1)

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, Nr.25a und b BauGB)

Knick zu erhalten (E 1)

239

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 1Abs. 5 BauNVO, § 8 BauNVO)

1.1 Im Gewerbegebiet sind folgende Nutzungen Bestandteil des Bebauungsplans, d. h. zulässig
(§ 1 Abs. 5 i.V.m. § 8 Abs. 2 BauNVO):

• Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe,
• Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,
• Anlagen für sportliche Zwecke und
• Tankstellen.

1.2 Im Gewerbegebiet sind folgende Nutzungen nicht Bestandteil des Bebauungsplans, d. h. unzulässig
(§ 1 Abs. 9 i.V.m. § 8 Abs. 2 und 3 BauNVO, § 13a BauNVO):

• Einzelhandelsbetriebe,
• Räume oder Gebäude für Ferienwohnungen,
• Bordelle, bordellartige Betriebe und sonstige Einrichtungen des Sex-Gewerbes sowie weitere Einrichtungen 

des Sexgewerbes, die der Erlaubnis nach § 33a Gewerbeordnung bedürfen und Vergnügungsstätten.

1.3 Ausnahmsweise sind kleinflächige Verkaufsstätten auf bis zu 10 Prozent der zulässigen Betriebsfläche, 
maximal bis zu 250 m² Verkaufs- und Ausstellungsfläche zulässig, wenn sie

• nicht mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten handeln,
• in einem unmittelbaren räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit einem Produktions-, Dienstleistungs- 

oder Handwerksbetrieb stehen und
• diesem gegenüber in der Betriebsfläche (zulässige Grundfläche und Baumasse sowie ggf. zulässige 

Nutzfläche im Freien) untergeordnet sind.

Nahversorgungsrelevante Sortimente sind:
• Apotheken/Pharmaziewaren
• Drogerieartikel und Kosmetika (inkl. Wasch- und Putzmittel)
• Nahrungs- und Genussmittel (inkl. Tabakwaren, Getränke und Reformwaren)
• (Schnitt-)Blumen
• Zeitungen/Zeitschriften.

1.4 Abweichend von 1.2 ist Einzelhandel mit Kraftfahrzeugen und Motorrädern und/oder deren Zubehör allgemein 
zulässig. Auf eine Anwendung der Ziffer 1.2 wird in diesem Fall verzichtet. Branchenübliche, zentrenrelevante 
Randsortimente sind insgesamt auf einer Fläche von max. 250m² zulässig.

1.5 Abweichend von 1.2 ist an Tankstellen der Handel mit Reisebedarf auf einer Verkaufsfläche von max. 200 m² 
zulässig. Zum Reisebedarf zählen Zeitungen, Zeitschriften, Straßenkarten, Stadtpläne, Reiselektüre, 
Schreibmaterialien, Tabakwaren, Schnittblumen, Reisetoilettenartikel, Filme, Tonträger, Bedarf für 
Reiseapotheken, Reiseandenken und Spielzeug geringeren Wertes, Lebens- und Genussmittel in kleineren 
Mengen sowie ausländische Geldsorten.

1.6 Im Gewerbegebiet können ausnahmsweise zugelassen werden
(§ 1 Abs. 6 i.V.m. § 8 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2 BauNVO):

• Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem 
Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind und

• Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke.

1.7 Innerhalb des GE-Gebietes ist Internet- bzw. Versandhandel ohne Verkaufsstelle für den Direktvertrieb 
zulässig.

2. Oberflächenwasserbehandlung (§ 9 Abs. 1 Nr. 14, 16 BauGB)
Das im Gewerbegebiet anfallende Oberflächenwasser (Niederschlagswasser) ist auf dem Grundstück in 
Mulden und/oder Mulden-Rigolen zu versickern, sofern die vor Ort vorherrschenden Bodenverhältnisse dies 
zulassen. Wenn die Bodenverhältnisse eine Versickerung auf dem Grundstück nicht zulassen (durch 
Bodengutachten zu belegen), sind für das anfallende Oberflächenwasser bauliche und technische 
Maßnahmen der Oberflächenwasserbewirtschaftung durch Rückhalt bezogen auf ein 10-jährliches 
Niederschlagsereignis auf dem Grundstück vorzusehen.

3. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, Nr.25a und b BauGB)

3.1 Beschaffenheit von Flächen

3.1.1 Nicht überdachte Stellplätze (inkl. Stellplätze für Fahrräder), Wege, Zufahrten und sonstige befestigte 
Grundstücksflächen sind in wasserdurchlässiger und luftdurchlässiger Bauweise herzustellen. Auf eine 
wasserdurchlässige Befestigung ist zu verzichten, wenn eine Gefährdung von Boden oder Grundwasser zu 
erwarten ist.

3.1.2 Die nicht überbauten Flächen sind wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen und zu begrünen 
oder zu bepflanzen, soweit diesem nicht die Erfordernisse einer anderen zulässigen Verwendung der Flächen 
entgegenstehen.

3.2 Beschaffenheit von PKW-Stellplätzen

3.2.1 Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenverguss, 
Asphaltierungen und Betonierungen sind unzulässig. Hiervon ausgenommen sind die erforderlichen 
barrierefreien Stellplätze.

3.2.2 Zur Gliederung und Gestaltung von Stellplatzanlagen ist auf diesen Flächen ein standortgerechter, heimischer 
Laubbaum (Hochstamm, StU 16 – 18, 3 x verpflanzt, mit Drahtballierung) mit einer Baumscheibe von 
mindestens 10,0 m² je angefangene zehn Stellplätze zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Wenn die 
Stellplatzanlage als Garagen, Carports oder überdachte Stellplatzanlage errichtet wird oder die Anzahl, der 
zusammenhängenden Stellplätze 12 oder weniger beträgt, können die Bäume ausnahmsweise auf einer 
direkt angrenzenden Grünfläche auf dem Privatgrundstück gepflanzt werden. Folgende Baumarten können 
verwendet werden: Feldahorn (Acer campestre „Elsrijk“), Purpur-Erle (Alnus x spaethii), Säulen-Hainbuche 
(Carpinus betulus „Fastigiata“). Die Baumpflanzungen sind nach den FLL-Richtlinien vorzunehmen.

3.3 Beschaffenheit von Dächern

3.3.1 Im Gewerbegebiet müssen Flachdächer und flach geneigte Dächer bis 15° Neigung von Haupt- und 
Nebengebäuden zu mindestens 10% dauerhaft und fachgerecht mit bodendeckenden Pflanzen gemäß DIN 
1986-100 mit einer Mindest-Aufbaudicke von 10 cm begrünt sein. Die Teile der Dachabdeckung, die der 
Energiegewinnung dienen und Dächer von untergeordneten Gebäudeteilen (z.B. Terrassendächer) sind 
hiervon ausgenommen. Bepflanzungen sind zu erhalten und bei Abgang in gleicher Qualität zu ersetzen.

3.3.2 Unbeschichtete Metalldachflächen und Dachinstallationen aus Zink, Kupfer oder Blei sind unzulässig.

3.4 Beleuchtung

3.4.1 Werbeanlagen müssen so konstruiert sein, dass keine Insekten in den Leuchtkörper gelangen können 
(staubdichte Leuchten).

3.4.2 Es sind Leuchtmittel im Außenraum mit für Insekten wirkungsarmem Spektrum (UV-armes Lichtspektrum) 
gemäß dem Stand der Technik zu verwenden, wie zum Beispiel Natriumdampf-Niederdrucklampen mit 
monochrom gelblichem Licht oder LED-Lampen mit warm-neutralweißem Licht. Es dürfen nur Leuchten mit 
geringer Oberflächentemperatur < 60 °C verwendet werden. Die Lichtstärke ist so zu begrenzen, dass keine 
negativen Auswirkungen auf den Straßenverkehr entstehen. Lichtquellen sind zum umgebenden 
Baumbestand und zur Landschaft hin abzuschirmen. Beeinträchtigungen von Fledermauslebensräumen durch
Licht (Lichtintensität, Lichttyp, Wellenlängen und ungerichtete Beleuchtung der Umgebung) sind unzulässig.

3.5 Baumschützende Maßnahmen
Alle Handlungen, die die Lebensfähigkeit der Bäume beeinträchtigen können oder die die Entwicklung einer 
arttypischen Krone verhindern, sind nicht zulässig. Dazu zählen insbesondere das Kleinhalten der Kronen und 
das Entfernen des Leittriebes. Innerhalb der Wurzelbereiche (= Kronenbereich plus 1,50 m) sind dauerhafte 
Höhenveränderungen wie Abgrabungen oder Aufschüttungen unzulässig. Stellplätze, Garagen und 
Nebenanlagen sind im Wurzelbereich von Bäumen nicht zulässig.

3.6 Erhaltung des Knicks (E 1)
Auf einem 1 m hohen Knickwall, 1-reihig bepflanzt, ist ein Knick dauerhaft zu erhalten, zu pflegen und bei 
Abgang durch standortgerechte Anpflanzungen der Artenauswahlliste (siehe Begründung) zu ersetzen. 
Beidseits des Knicks wird ein Knickschutzstreifen von jeweils 1,5 m festgesetzt. Der Knickschutzstreifen ist zu 
begrünen. Innerhalb des Knickschutzstreifens sind bauliche Anlagen, Nebenanlagen, Wegeverbindungen, 
Stellplätze sowie sonstige Versiegelungen unzulässig.

3.7 Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(A1): Innerhalb der als Anpflanzgebot festgesetzten Fläche sind heimische und standortgerechte Gehölze zu 
pflanzen, dauerhaft zu erhalten, zu pflegen und bei Abgang durch standortgerechte Anpflanzungen der 
gleichen Art zu ersetzen.

4. Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB, § 9 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 8 Abs. 1, § 10 Abs. 4, § 84 Abs. 
1 Nr. 1,2,3 und Nr. 5 und § 86 Abs. 1 LBO)

4.1 Äußere Gestaltung der Hauptgebäude
• In dem Gewerbegebiet sind ausschließlich Sattel-, Pult-, Walm- und Flachdächer zulässig.
• Von der Dacheindeckung dürfen keine reflektierenden bzw. glänzenden Wirkungen ausgehen.
• Anlagen zur Energiegewinnung (Solarzellen, Solarkollektoren etc.) dürfen in die Dachfläche integriert werden. 

Zur Vermeidung einer Blendwirkung der Anlagen sind ausschließlich Frontgläser mit einer sehr hohen 
Transmission und damit niedrigen Reflektion einzusetzen.

• Die Installation von aufgeständerten Solarmodulen über dem Gründachaufbau ist zulässig.

4.2 Äußere Gestaltung der Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen
• Müllsammelplätze und Flächen zur Warenlagerung sind mit Anpflanzungen gegenüber öffentlichen Flächen 

abzuschirmen. Die Bepflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.

4.3 Nicht überbaute Flächen
• Flächenhafte Stein-/ Kies-/ Splitt- und Schottergärten oder Steinbeete sind unzulässig.

4.4 Barrierefreie Gestaltung
• Abfallbehälter müssen barrierefrei erreichbar sein.
• Der Zugang von öffentlichen Verkehrswegen, Stellplätzen und Garagen zu den Gebäudeeingängen ist auch 

innerhalb des Grundstücks barrierefrei auszuführen.

4.5 Werbeanlagen
• In den Gewerbegebieten sind Werbeanlagen in Form von Schriftzügen, Firmensignets oder Einzelbuchstaben 

bis zu einer maximalen Höhe von 2,50 m zulässig. Die horizontale Ausdehnung der Werbeanlagen darf nicht 
mehr als ein Drittel der Länge einer betreffenden Gebäudefront betragen, unabhängig von der Anzahl 
verschiedener Werbeanlagen an einem Gebäude. Die Werbeanlagen dürfen die Oberkante der Gebäude 
nicht überschreiten.

• Es sind direkt und indirekt beleuchtete, blendfrei ausgeführte Werbeanlagen zulässig. Lauf-, Wechsel-, 
Blinklichtschaltungen und Anlagen ähnlicher Bauart und Wirkung sind nicht zulässig. Unzulässig sind sich 
bewegende Werbeanlagen. Lichtprojektionen auf oder am Gebäude, in Schaufenstern, an baulichen Anlagen, 
auf Grundstücken und auf Straßen, außerdem in den Luftraum abstrahlende Licht- und Laserstrahlen sind 
unzulässig.

• Fahnenmasten sind nur unbeleuchtet und mit innenliegendem Seilzug innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen bis zu einer Höhe von 8,0 m (bezogen auf Erdgeschossfußboden des Baukörpers) 
zulässig. Es sind max. 3 Fahnenmasten pro Grundstück zulässig.

• Innerhalb des Knickschutzstreifens sind Werbeanlagen unzulässig.
• Werbeanlagen dürfen nicht in das Lichtraumprofil des öffentlichen Straßenraumes hineinragen bzw. die 

erforderlichen Sichtbeziehungen beeinflussen.

5. Versorgungsanlagen und -leitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)
Im Geltungsbereich ist die Verlegung von Versorgungsleitungen nur unterirdisch zulässig.

6. Außer-Kraft-Setzung von Rechtsvorschriften (§ 10 BauGB)
Mit Inkrafttreten der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 64 wird innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs 
außer Kraft gesetzt:

- Bebauungsplan „Gutenbergstraße / Max-Planck-Straße“ (Nr. 64), rechtskräftig seit 22.09.1984 und
- 2. Änderung des Bebauungsplans „Gutenbergstraße / Max-Planck-Straße“ (Nr. 64/2. Änderung), rechtskräftig 

seit dem 01.10.1995.

7. Hinweise und Vorschriften
Die der Planung zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und DIN-Vorschriften) 
werden im Rathaus der Stadt Flensburg während der Dienststunden zur Einsicht bereitgehalten.

7.1 Kampfmittel
Im Plangebiet sind Kampfmittel nicht auszuschließen. Gemäß § 2 Abs. 3 Kampfmittelverordnung des Landes 
Schleswig-Holstein ist vor Beginn von Tiefbauarbeiten zur Erstellung von baulichen Anlagen im Sinne der 
Landesbauordnung eine Auskunft beim Landeskriminalamt, Kampfmittelräumdienst, Mühlenweg 166 in 24116 
Kiel einzuholen. Die Bauträger sollen sich frühzeitig mit dem Kampfmittelräumungsdienst in Verbindung 
setzen, damit Sondier- und Räummaßnahmen in das Bauvorhaben einbezogen werden können.

7.2 Grundstücksentwässerung
Für die Herstellung von Versickerungsanlagen muss auf Grundlage der „Satzung über die 
Abwasserbeseitigung des Technischen Betriebszentrums – Anstalt öffentlichen Rechts (Abwassersatzung)“ 
und des Wasserhaushaltsgesetzes des Landes Schleswig-Holstein die Erlaubnis im Rahmen eines 
Entwässerungsantrages beschieden werden.

7.3 Bodenschutz
Zum Schutz des Bodens haben Maßnahmen nach § 202 BauGB, DIN 18915 und DIN 19731 zu erfolgen. 
Bei Durchführung von Erdbauarbeiten in kontaminierten Bereichen sind Maßnahmen zum Arbeitsschutz unter 
Beachtung der „Technischen Regeln für Gefahrstoffe: Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten in kontaminierten 
Bereichen“ (TRGS 524) bzw. der Berufsgenossenschaftlichen Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit „Kontaminierte Bereiche“ (DGUV Regel 101-004) zu ergreifen.

7.4 Altlasten
Vor Durchführung von Bauvorhaben sind in den altlastrelevanten Bereichen durch einen nach § 18 
BBodSchG (Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten vom 
17.03.1998 (BGBl. I 1998 S. 502) in der derzeit geltenden Fassung) anerkannten Gutachter orientierende 
Bodenuntersuchungen nach §§ 11, 12 BBodSchV (Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 
09.07.2021 (BGBl. I 2021 S. 2716)) in der derzeit geltenden Fassung und Anlage 1 - 3 BBodSchV in 
Absprache mit der Unteren Bodenschutzbehörde durchzuführen. Die Ergebnisse sind gem. § 15 BBodSchV 
zu bewerten.
Die Untersuchungsergebnisse sind der Unteren Bodenschutzbehörde zeitnah und vor Durchführung des 
Bauvorhabens vorzulegen, um über ggf. weitere Maßnahmen zu entscheiden (z.B. Bodenaustausch).

7.5 Raumaufhellung und Blendwirkung
Für die Berechnung der Raumaufhellung und der Blendwirkung ist die „Richtlinie zur Messung und Beurteilung
von Lichtimmissionen“ des Länderausschusses für Immissionsschutz (LAI) anzuwenden.

Das Plangebiet liegt zwischen:
im Norden: der Gutenbergstraße,

im Osten: der westlichen Straßenbegrenzung der Eckernförder Landstraße,

im Süden: die Bahnlinie Flensburg-Pattburg,

im Westen: der westlichen Straßenbegrenzung der Rudolf-Diesel-Straße.

Stadt Flensburg
3. Änderung des Bebauungsplanes

"Gutenbergstraße/Max-Planck-Straße" (Nr. 64)

Satzung der
Stadt Flensburg
über die 3. Änderung des Bebauungsplanes 
"Gutenbergstraße/Max-Planck-Straße" (Nr. 64)

Entwurf Stand 01.08.2025

UNVERBINDLICH

Dieser Bauleitplan ist ein Entwurf, der sich im
Aufstel lungsverfahren gemäß § 2 Bauge-
setzbuch befindet und dessen Inhalt sich im
weiteren Verfahren noch ändern kann. Eine
Vervielfältigung des Planes ist unzulässig.

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches und nach § 86 der Landesbauordnung für das Land 
Schleswig-Holstein wird nach Beschlußfassung durch die Ratsversammlung am __.__.____ folgende 
Satzung die 3. Änderung des  Bebauungsplanes "Gutenbergstraße/Max-Planck-Straße"  (Nr. 64), 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den Text (Teil B), erlassen.

Es gilt die BauNVO in der Fassung vom 21.11.2017, zuletzt geändert durch Art. 2 des
Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBI. 2023 l Nr. 176).
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